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(54) VERPACKUNGSSYSTEM FÜR EINE MEHRKOMPONENTENMASSE UND SEINE 
VERWENDUNG

(57) Ein Verpackungssystem (10) für eine Mehrkom-
ponentenmasse umfasst ein zylindrisches Gehäuse (12)
und einen in dem zylindrischen Gehäuse (12) aufgenom-
menen Folienbeutel (14). Der Folienbeutel (14) weist ein
erstes Ende (18) mit einem Öffnungsabschnitt (20) zum
Austragen der Mehrkomponentenmasse und ein dem
ersten Ende (18) entgegengesetztes zweites Ende (22)
auf. Das zylindrische Gehäuse (12) umfasst ein hülsen-
förmiges Oberteil (24) und ein hülsenförmiges Unterteil
(26), die in Eingriff miteinander stehen und gegeneinan-
der bewegt werden können. Das Oberteil (24) umfasst
eine Stirnwand (30) mit einer Austrittsöffnung (32) für die
Mehrkomponentenmasse sowie ein Mittel (34) zur Fixie-
rung des ersten Endes (18) des Folienbeutels (14), so
dass der Öffnungsabschnitt (20) mit der Austrittsöffnung
(32) in Verbindung steht. Das Unterteil (26) umfasst ein
Mittel (44, 46) zur Fixierung des zweiten Endes (22) des
Folienbeutels (14), so dass der Folienbeutel (14) im zy-
lindrischen Gehäuse (12) verdrehbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verpackungssystem
für eine härtbare Mehrkomponentenmasse und die Ver-
wendung des Verpackungssystems zum Mischen
und/oder Verarbeiten einer Mehrkomponentenmasse,
insbesondere für einen Klebstoff, eine Dichtmasse oder
einen Bauschaum. Ferner betrifft die Erfindung ein Ver-
fahren zur Verarbeitung der Mehrkomponentenmasse
unter Verwendung des Verpackungssystems.
[0002] Zum schnellen Schließen von Öffnungen, wie
beispielsweise Brandschutzdurchführungen im Baube-
reich, oder zum Verankern von Bauteilen in Bohrlöchern
wird ein reaktives Material aus zwei Komponenten vor
Ort gemischt und in die Öffnung eingebracht. Das reak-
tive Material soll bis zur Aushärtung standfest sein und
nicht wieder aus der Öffnung herausfließen.
[0003] Bei Zweikomponentenmassen aus Flüssighar-
zen wie Polyurethan oder Epoxidharzen wird die Stand-
festigkeit durch eine entsprechende Einstellung der Vis-
kosität des Materials erreicht. Die reaktiven Komponen-
ten werden getrennt in ZweikomponentenKartuschen mit
einem Statikmischer vorgelegt und am Applikationsort
durch Auspressen aus der Kartusche im Statikmischer
gemischt.
[0004] Die US 2013/0277393 A1 betrifft eine Vorrich-
tung zum Applizieren von Mehrkomponentenmassen mit
zwei austauschbaren Kartuschen und einer Mischein-
heit. Derartige Zweikomponentenkartuschen mit Statik-
mischer weisen jedoch ein gewisses Totvolumen im
Mischer auf und die Mischgüte ist zu Anfang unzurei-
chend. Deshalb muss man einen Vorlauf abnehmen, der
zu verwerfen ist. Weiterhin bleibt bei diesen Systemen
stets eine Restmenge im Mischer zurück.
[0005] Für Mischungen aus Pulverkomponenten und
Flüssigkeiten sind Statikmischer nicht geeignet, weil in
der Pulverkomponente eine Brückenbildung auftritt, die
eine Vermischung im Statikmischer durch Druck verhin-
dert. Aus Pulver und Flüssigkeiten bestehende Massen
werden daher in einem offenen Gefäß mit Hilfe von Rühr-
stäben oder anderen Mischhilfsmitteln mechanisch mit-
einander vermengt. Die gemischte Masse kann dann ma-
nuell in die zu füllende Öffnung eingebracht und/oder in
die gewünschte Form gebracht werden, oder in weitere
Applikationshilfsmittel wie beispielsweise Teigpressen
gefüllt und in die Öffnung eingebracht werden.
[0006] Falls das Pulver in einem geschlossenen stei-
fen Behälter mit der Flüssigkeit gemischt werden soll,
werden weitere Hilfsmittel wie beispielsweise Kugeln in
einem zum Teil mit Luft gefüllten Raum benötigt. Das
Ausbringen der gemischten Masse aus dem steifen Be-
hälter ist nur schwer möglich. Zum Entleeren des Behäl-
ters ist daher eine im Wesentlichen flüssige Konsistenz
der Mischung erforderlich. Bei standfesten Massen kann
durch die Verwendung einer seitlich noch etwas kompri-
mierbaren Kunststoffflasche eine Teilentleerung erreicht
werden. Eine gute Restentleerung oder gar ein Ausbrin-
gen "über Kopf" ist jedoch nicht möglich.

[0007] Mehrkomponenten-Systeme zur Herstellung
von Gipsschäumen und/oder Zement-Schäumen durch
Mischen in offenen Gefäßen sind beispielsweise aus der
EP 2 045 227 A bekannt. Die dort beschriebene hydrau-
lisch abbindende Zusammensetzung dient zur Herstel-
lung von anorganischen Brandschutz- oder Isolierschäu-
men und umfasst ein pH-neutrales oder alkalisches hy-
draulisches Bindemittel und eine Schäumungskompo-
nente sowie einen Schaumstabilisator, wobei die Schäu-
mungskomponente Sauerstoff oder Kohlendioxid frei-
setzt. Die bekannten anorganischen Brandschutzsyste-
me können jedoch nur schwer in Öffnungen eingebracht
werden und sind häufig nur als Vergussmasse mit auf-
wendigen Schalungsvorrichtungen anwendbar.
[0008] Bekannt sind ferner flüssige Zweikomponen-
ten-Vergussharze, die in einen Zweikammer-Folienbeu-
tel mit Klemmverschluss eingebracht sind. Hier wird das
Vergussharz nach dem Entfernen des Klemmverschlus-
ses von Hand vermischt und anschließend beispielswei-
se in Kabelschuhe gegossen. Klemmbeutel sind für flüs-
sige Gießharze ausreichend, weil die Masse aus den
Beuteln fließen kann. Für standfeste Massen sind
Klemmbeutel weniger gut geeignet, da das Vermischen
der Komponenten durch Kneten von Hand erfolgen muss
und deshalb die Mischgüte nur schwer kontrolliert und
reproduziert werden kann. Deswegen werden die
Klemmbeutel auch nicht für z.B. chemische Klebedübel
verwendet, denn hier müssen auch kleine Mengen Teil-
mengen gut durchmischt sein, um eine ausreichende
Traglast zu gewährleisten. Außerdem ist das Auspres-
sen der standfesten Masse aus dem Klemmbeutel nur
schwer möglich, da ein hoher Druck angewendet werden
muss.
[0009] Drehrohrverpackungen mit zwei ineinander-
passenden Rohrhülsen werden bisher aufgrund des ho-
hen "Totvolumens" von über 50% nach dem Ineinander-
stecken nur zum Verpacken, jedoch nicht zum Mischen
und zur Verarbeitung von Mehrkomponentensystemen
verwendet.
[0010] Es besteht daher weiter Bedarf für eine einfache
und kostengünstige Verpackung zum Lagern, schnellen
Vermischen und effektiven Verarbeiten von Mehrkom-
ponentensystemen, insbesondere von Brandschutz-
schäumen.
[0011] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
einfache, anwenderfreundliche und kostengünstige Ver-
packung für Mehrkomponentenmassen bereitzustellen,
mit der die Massen sicher gemischt und mit einer gerin-
gen Restmenge aus der Verpackung ausgebracht und
appliziert werden können. Die Verpackung soll das Mi-
schen der Komponenten ohne aufwendige Werkzeuge
gestatten und das Einbringen der hergestellten Massen
auch in enge und/oder schwer zugängliche Öffnungen
ermöglichen. Insbesondere soll die Verpackung zur Ver-
arbeitung anorganischer und organischer Massen wie
chemischer Anker sowie insbesondere auch anorgani-
scher Schäume für Brandschutzanwendungen dienen.
[0012] Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Verpa-
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ckungssystem gemäß Anspruch 1.
[0013] Gegenstand der Erfindung ist ferner ein Verfah-
ren zur Herstellung und/oder Verarbeitung eines Mehr-
komponentensystems, insbesondere für einen Orts-
schaum aus einem anorganischen Mehrkomponenten-
Schaumsystem, mit den Merkmalen des Anspruchs 16
und vorzugsweise unter Verwendung des erfindungsge-
mäßen Verpackungssystems. In einem weiteren Aspekt
betrifft die Erfindung die Verwendung des Verpackungs-
systems gemäß Anspruch 18 zur Verpackung und/oder
Verarbeitung eines Mehrkomponentensystems, insbe-
sondere für einen anorganischen Brandschutzschaum.
[0014] Vorteilhafte und zweckmäßige Ausgestaltun-
gen des erfindungsgemäßen Verpackungssystems und
des erfindungsgemäßen Verfahrens sind in den zugehö-
rigen Unteransprüchen angegeben, die wahlweise mit-
einander kombiniert werden können.
[0015] Die Erfindung stellt ein Verpackungssystem für
eine Mehrkomponentenmasse bereit, das ein zylindri-
sches Gehäuse und einen in dem zylindrischen Gehäuse
aufgenommenen Folienbeutel umfasst. Der Folienbeutel
weist ein erstes Ende mit einem Öffnungsabschnitt zum
Austragen der Mehrkomponentenmasse und ein dem
ersten Ende entgegengesetztes zweites Ende auf. Das
zylindrische Gehäuse umfasst ein hülsenförmiges Ober-
teil und ein hülsenförmiges Unterteil, die in Eingriff mit-
einander stehen und gegeneinander bewegt werden
können. Das Oberteil umfasst eine Stirnwand mit einer
Austrittsöffnung für die Mehrkomponentenmasse sowie
einem Mittel zur Fixierung des ersten Endes des Folien-
beutels, so dass der Öffnungsabschnitt mit der Austritt-
söffnung in Verbindung steht. Das Unterteil umfasst ein
Mittel zur Fixierung des zweiten Endes des Folienbeu-
tels, so dass der Folienbeutel im zylindrischen Gehäuse
verdrehbar ist.
[0016] Durch die Verwendung eines Verpackungssys-
tems mit einem zylindrischen Gehäuse, das zwei inein-
anderpassende und gegeneinander bewegliche hülsen-
förmige Teile umfasst, in Kombination mit einem Folien-
beutel als Innensystem, in dem sich die zu mischenden
Komponenten der Masse und gegebenenfalls Mischele-
mente wie z.B. Kugeln befinden, stellt die vorliegende
Erfindung eine Verpackung für eine Mehrkomponenten-
masse bereit, die eine ausreichende Steifigkeit des Ge-
häuses für den Mischprozess aufweist. Die Steifigkeit
des zylindrischen Gehäuses erlaubt es ferner, die Mehr-
komponentenmasse nur durch Schütteln zu mischen,
wodurch ein besser kontrollierbares Mischverhalten er-
reicht wird als beispielswese durch Kneten. Durch eine
spezifizierte Vorgabe der Anzahl der Schüttelvorgänge
oder der Mischungsdauer können Anwendungsfehler
durch den Anwender vermieden werden.
[0017] Die Befestigung des Folienbeutels an den En-
den der Gehäuseteile ermöglicht es, den Folienbeutel zu
verdrehen und dadurch die Masse aus dem Folienbeutel
auszuwringen, so dass die zuvor beispielsweise durch
Schütteln gemischte Masse aus dem Folienbeutel aus-
getrieben werden kann. Durch Verdrehen des Unterteils

gegen das Gehäuseoberteil wird der Folienbeutel vom
Ende her verdrillt und zusammengedrückt, so dass leicht
ausreichende Kräfte zum Austragen der Masse aus dem
Folienbeutel aufgebracht werden können. Dabei wird ei-
ne sehr gute Restentleerung erreicht und es verbleiben
kaum Reste der härtbaren Mehrkomponentenmasse im
Beutel.
[0018] Zum Mischen und Austragen der Mehrkompo-
nentenmasse werden keine Misch- und Auspresswerk-
zeuge benötigt. Das Austragen der Masse ist direkt aus
der Verpackung möglich. Dadurch werden zusätzliche
Vorrichtungen wie kolbengetriebene Dispenser überflüs-
sig. Der Anwender erhält somit ein Verpackungssystem,
das sich zur direkten Verarbeitung und Anwendung der
Masse eignet.
[0019] Das erfindungsgemäße Verpackungssystem
ist insbesondere dafür geeignet, Pulver mit Flüssigkeiten
unter Bildung der Mehrkomponentenmasse zu vermi-
schen. Der Anwender erhält in diesem Fall eine Mehr-
komponentenmasse, die schon in der Verpackung eine
hohe Mischgüte aufweist. Somit muss kein Vorlauf ab-
genommen werden, der verworfen werden müsste. Dies
spart Arbeitsmaterial und Kosten. Weiterhin können
auch die hülsenförmigen Gehäuseteile kostengünstig
hergestellt werden. Eine zur Formulierung der fertigen
Masse notwendige Flüssigkeit wie Wasser kann auch
vor Ort durch den Öffnungsabschnitt in den Folienbeutel
eingebracht werden. Somit ist eine Reduzierung des
Transportgewichts möglich.
[0020] Durch Halten und Führen der Verpackung beim
Verdrehen des hülsenförmigen Unterteils gegen das
Oberteil zum Austreiben der gemischten Masse aus dem
Folienbeutel ist die Dosierung der Masse in enge und
schwer zugängliche Öffnungen leicht möglich. Somit
können auch standfeste Massen kontrolliert aus der Ver-
packung ausgebracht werden. Das von Hand geführte
Verpackungssystem der vorliegenden Erfindung ist ins-
besondere für verschiedene Gebindegrößen geeignet.
[0021] Der im erfindungsgemäßen Verpackungssys-
tem enthaltene Folienbeutel ermöglicht es, ein Gebinde
mit festen, durch die Verpackung vorgegebenen Mengen
der Komponenten für die Mehrkomponentenmasse be-
reitzustellen. Damit kann eine Fehldosierung durch den
Anwender sicher vermieden werden und die Mischung
steht zur sofortigen Anwendung bereit.
[0022] In einer wiederverwendbaren Ausführungsform
kann ein Folienbeutel, insbesondere ein Mehrkammer-
Folienbeutel, in das zylindrische Gehäuse eingelegt und
die beiden Enden des Beutels können jeweils am hül-
senförmigen Gehäuseoberteil und am Unterteil fixiert
werden, insbesondere durch Klemmen des Öffnungsab-
schnitts an einer Stirnwand des Oberteils und des ent-
gegengesetzten Endes des Folienbeutels an einem Bo-
den des hülsenförmigen Unterteils in dafür vorgesehe-
nen Aufnahmen. Durch die Wiederverwendbarkeit des
zylindrischen Gehäuses wird eine noch kostengünstige-
re Ausführungsform erreicht. In dieser Ausführungsform
kann die Mehrkomponentenmasse bereits außerhalb
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des Gehäuses, wahlweise durch Kneten, vorgemischt
werden. Dadurch kann eine variable Verarbeitung der
Mehrkomponentenmasse mit hoher Mischgüte erreicht
werden.
[0023] Gemäß einer Ausführungsform umfasst das zy-
lindrische Gehäuse ein hülsenförmiges Oberteil und ein
hülsenförmiges Unterteil, die in Eingriff miteinander ste-
hen und jeweils eine zylindrische Seitenwand aufweisen.
Die Abmessungen der Gehäuseteile sind bevorzugt so
gewählt, dass der maximale Außendurchmesser des ei-
nen Gehäuseteils kleiner ist als der kleinste Innendurch-
messer des anderen Gehäuseteils, damit das Oberteil
und das Unterteil ineinandergesteckt werden können.
Besonders bevorzugt greifen die Gehäuseteile im We-
sentlichen ohne Spiel ineinander ein. Dies gewährleistet
eine gute Stabilität des zylindrischen Gehäuses auch im
auseinander gezogenen Zustand beim Mischen der
Komponenten. Zudem ist so eine gute Führung des Ver-
packungssystems per Hand beim Austragen der Masse
möglich.
[0024] In einer bevorzugten Ausführungsform bildet
das hülsenförmige Unterteil den innen liegenden Gehäu-
seteil. Das heißt, der Außendurchmesser des Unterteils
ist kleiner als der Innendurchmesser des Oberteils und
das Unterteil greift in das Gehäuseoberteil ein.
[0025] Die Länge und der Durchmesser des Oberteils
und des Unterteils können vom Fachmann ohne weiteres
anhand der gewünschten Menge an zu verarbeitendem
Material ausgewählt werden. Die Länge der Hülsen wird
vorzugsweise so gewählt, dass der fixierte Folienbeutel
bei auseinandergezogenen Hülsen in Längsrichtung ge-
streckt und vorzugsweise leicht gespannt ist oder keine
Falten in Längsrichtung bildet. In diesem Zustand über-
lappen das Oberteil und das Unterteil an ihren ineinander
gesteckten Enden vorzugsweise um 1/10 bis 1/5 ihrer
Gesamtlänge. Dies gewährleistet eine gute Stabilität des
zylindrischen Gehäuses beim Mischen der Mehrkompo-
nentenmasse innerhalb des Folienbeutels. Im gestreck-
ten Zustand können die Komponenten im Folienbeutel
bevorzugt durch Schütteln gemischt werden. Eine Ver-
letzung des Folienbeutels durch gegebenenfalls beige-
fügte Mischhilfsmittel, wie Kugeln oder Steine, ist durch
die Steifigkeit des zylindrischen Gehäuses ausgeschlos-
sen.
[0026] Das Volumen des zylindrischen Gehäuses und
des Folienbeutels wird vorzugsweise so gewählt, dass
Mehrkomponentenmassen mit einem Gewicht von etwa
0,5 bis 3,0 kg verarbeitet werden können.
[0027] Des Weiteren sind das Oberteil und das Unter-
teil des zylindrischen Gehäuses vorzugsweise aus kos-
tengünstigen Materialien, wie Kunststoffen, Karton oder
Verbundwerkstoffen daraus gefertigt.
[0028] Das Oberteil umfasst die Stirnwand mit einer
Austrittsöffnung für die Mehrkomponentenmasse, die mit
dem Öffnungsabschnitt des Folienbeutels in Verbindung
gebracht und bevorzugt fluchtend mit dem Öffnungsab-
schnitt angeordnet werden kann. Ferner umfasst das hül-
senförmige Oberteil zusätzlich ein Mittel zur Fixierung

des den Öffnungsabschnitt umfassenden ersten Endes
des Folienbeutels. Das Fixierungsmittel ist so ausgelegt,
dass der Öffnungsabschnitt beim Verdrillen des Beutels
nicht verrutscht und mit der Austrittsöffnung in der Stirn-
wand in Strömungsverbindung bleibt.
[0029] In einer bevorzugten Ausführungsform ist der
Folienbeutel mit der Stirnwand des hülsenförmigen
Oberteils verschweißt oder verklebt und so bereits in ei-
nem Lagerzustand fest mit dem hülsenförmigen Oberteil
verbunden. In dieser Ausführungsform ist weiterhin be-
vorzugt, dass die Austrittsöffnung in der Stirnwand eine
Steck- oder Schraubverbindung für einen Verschlussde-
ckel, einen Stopfen oder eine Verlängerung aufweist. Die
Verlängerung ist vorzugsweise eine Düsenspitze oder
ein Rohr, insbesondere eine Düsenspitze oder ein Rohr
aus Kunststoff.
[0030] Im Lagerzustand wird das Austreten der im Fo-
lienbeutel enthaltenen Ausgangskomponenten für die
Mehrkomponentenmasse bevorzugt dadurch verhindert,
dass der Öffnungsabschnitt am ersten Ende des Folien-
beutels verschlossen ist und erst zum Mischen und/oder
Austragen der Masse, vorzugsweise durch Einstechen,
geöffnet wird. Es ist auch möglich, dass der Öffnungs-
abschnitt im Folienbeutel bereits im Lagerzustand offen
und die korrespondierende Austrittsöffnung in der Stirn-
wand des hülsenförmigen Oberteils verschlossen ist,
vorzugsweise mit einem Deckel, Stopfen oder Schraub-
verschluss.
[0031] Gemäß einer weiteren Ausführungsform kann
der Folienbeutel einen Öffnungsabschnitt mit einem
Flansch und einem an dem Flansch angesetzten
Schraubverschluss umfassen, der durch die Austrittsöff-
nung in der Stirnwand des hülsenförmigen Oberteils ge-
führt werden kann. Der Flansch liegt dabei an der Innen-
seite der Stirnwand an. Vor dem Austragen der härtbaren
Masse aus dem Folienbeutel kann der Schraubver-
schluss abgenommen und eine Düsenspitze oder eine
andere Verlängerung von außen auf die Stirnwand auf-
gesetzt und auf ein Gewinde des Schraubverschlusses
aufgeschraubt werden. Die Düsenspritze kann ebenfalls
einen Flansch umfassen, der von außen an der Stirn-
wand anliegt. Damit ist die Stirnwand zwischen dem
Flansch am Öffnungsabschnitt und dem Flansch an der
von außen aufgesetzten Düsenspitze eingeklemmt und
der Folienbeutel verdrehsicher an der Stirnwand fixiert.
[0032] In einer Ausführungsform für ein wiederver-
wendbares Verpackungssystem liegen der Folienbeutel
und mindestens das hülsenförmige Oberteil und/oder
das zylindrische Gehäuse in einem Lagerzustand ge-
trennt voneinander vor.
[0033] Der Öffnungsabschnitt des Folienbeutels um-
fasst in dieser Ausführungsform eine wahlweise einge-
schweißte Verlängerung aus einem steifen Material, vor-
zugsweise eine konisch oder spitz zulaufende Düsen-
spitze aus Kunststoff, eine Kunststofftülle oder einen
Schraubverschluss. Bei Bedarf kann die Düsenspitze
oder Tülle auch durch Aufstecken einer weiteren Kunst-
stoffspitze verlängert werden. Vorzugsweise ist die Dü-
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senspitze oder Kunststofftülle an ihrem freien Ende ver-
schlossen und wird am Applikationsort je nach der ge-
wünschten Größe der Düsenöffnung aufgeschnitten
oder kann an einer vorgesehenen Schwächungszone,
wie einer Einreißkerbe oder einer ringförmigen Soll-
bruchstelle, abgebrochen werden. Hierdurch wird keine
Schere oder Messer benötigt. Die Verfüllung auch von
schwer erreichbaren, bauseitigen Öffnungen ist so
schnell, einfach und kostengünstig möglich.
[0034] Bei der Ausführungsform für ein wiederver-
wendbares Verpackungssystem weisen das Oberteil
und das Unterteil des zylindrischen Gehäuses bevorzugt
einen in Längsrichtung durchgehenden Schlitz auf, durch
den der Folienbeutel in das zylindrische Gehäuse einge-
legt werden kann. Die Stirnwand des hülsenförmigen
Oberteils kann einen Schlitz zur Aufnahme einer Verlän-
gerung am Öffnungsabschnitt aufweisen.
[0035] Zum Gebrauch wird Folienbeutel in dieser Aus-
führungsform in das hülsenförmige Oberteil eingelegt,
und der Öffnungsabschnitt wird danach an der Stirnwand
des hülsenförmigen Oberteils fixiert. Beispielsweise
kann der Öffnungsabschnitt kraftschlüssig und/oder
formschlüssig an der Austrittsöffnung in der Stirnwand
des hülsenförmigen Oberteils fixiert werden. Vorzugs-
weise umfasst die Austrittsöffnung einen Schlitz zum Ein-
klemmen und drehsicheren Fixieren des Öffnungsab-
schnitts und/oder der am Öffnungsabschnitt vorgesehe-
nen Verlängerung, vorzugsweise in der Mitte der Stirn-
wand. Alternativ oder gleichzeitig kann die Stirnwand ei-
ne mit einem Abschnitt der Verlängerung korrespondie-
rende Aufnahme aufweisen, so dass der Öffnungsab-
schnitt des Folienbeutels formschlüssig an der Stirnwand
festgelegt werden kann.
[0036] In allen beschriebenen Ausführungsformen
umfasst das hülsenförmige Unterteil ein Mittel zur Fixie-
rung des zweiten Endes des Folienbeutels. Bevorzugt
umfasst das hülsenförmige Unterteil eine zylindrische
Seitenwand mit einem an die Seitenwand angrenzenden
Boden, der mit einem Schlitz oder einer Kerbe zur Auf-
nahme des zweiten, dem Öffnungsabschnitt gegenüber-
liegenden Endes des Folienbeutels versehen ist. Auf die-
se Weise kann der Folienbeutel besonders schnell und
einfach in dem zylindrischen Gehäuse fixiert werden.
Desweiteren kann das zweite Ende des Folienbeutels
durch einen Stopfen, eine Klammer oder einen Ring am
Boden des hülsenförmigen Unterteils eingeklemmt wer-
den. Der Boden des Unterteils kann integral mit der zy-
lindrischen Seitenwand des Unterteils gebildet oder auf
die Seitenwand aufschraubt oder aufgesteckt sein.
[0037] In einer weiteren Ausführungsform kann der Fo-
lienbeutel an seinem zweiten, hinteren Ende eine
Klemmschiene aufweisen, und das hülsenförmige Un-
terteil umfasst zwei radial gegenüberliegende Ausspa-
rungen zur Aufnahme der Klemmschiene. Die Ausbil-
dung eines Bodens ist bei dieser Ausführungsform nicht
notwendig.
[0038] Gemäß einer weiteren Ausführungsform kann
das Mittel zur Fixierung des zweiten Endes des Folien-

beutels gegenüber der zylindrischen Seitenwand des
Unterteils drehbar angeordnet sein. Beispielsweise kann
das Unterteil eine zylindrische Seitenwand und einen fest
mit der Seitenwand verbundenen Boden umfassen, der
mit einer Durchgangsöffnung versehen ist. Das zweite,
dem Öffnungsabschnitt gegenüberliegende Ende des
Folienbeutels kann einen Angriffsabschnitt für ein Befes-
tigungselement aufweisen, beispielsweise eine Öse oder
ein Gewinde. Der Angriffsabschnitt am zweiten Ende des
Folienbeutels kann dann durch die Durchgangsöffnung
geführt und von außen mit einem Befestigungselement
am Boden fixiert werden. Durch eine Drehung des Be-
festigungselements relativ zur zylindrischen Seitenwand
bzw. zum Boden kann der Folienbeutel von seinem zwei-
ten Ende her verdreht und die im Folienbeutel befindliche
Masse aus dem gegenüberliegenden Öffnungsabschnitt
am ersten Ende des Folienbeutels ausgetrieben werden.
[0039] Der Folienbeutel enthält mindestens eine erste
Komponente der härtbaren Mehrkomponentenmasse.
Eine weitere Komponente, vorzugsweise eine Schäu-
mungskomponente und/oder eine Härterkomponente,
kann in einer getrennten Verpackungseinheit gelagert
sein und vor Gebrauch zu der im Folienbeutel enthalte-
nen Komponente hinzugegeben werden.
[0040] Die härtbare Mehrkomponentenmasse kann ei-
ne härtbare organische Masse, insbesondere auf Grund-
lage von Epoxiden, (Meth)acrylaten oder Polyurethan
umfassen. Die flüssige Härterkomponente kann in die-
sem Fall insbesondere organische Amine, eine wässrige
Peroxidlösung und/oder eine Lösung von organischen
Peroxiden enthalten.
[0041] Bevorzugt ist die mindestens eine erste Kom-
ponente der der härtbaren Mehrkomponentenmasse ei-
ne pulverförmige anorganische Komponente.
[0042] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist das Mehrkomponentensystem ein Zwei-
komponenten-Schaumsystem eines anorganischen
Brandschutzschaums oder Isolierschaums mit wenigs-
tens, und die pulverförmige anorganische Komponente
umfasst wenigstens ein hydraulisches Bindemittel, we-
nigstens ein Schäumungssystem sowie wahlweise einen
Schaumstabilisator. Als hydraulisches Bindemittel kön-
nen Zement, insbesondere Portlandzement, Trass, Puz-
zolane, hydraulische Kalke und Gips oder deren Mi-
schungen verwendet werden. Das Schäumungssystem
kann beispielsweise aus einem Alkali- oder Erdalkalicar-
bonat oder -hydrogencarbonat als Pulverkomponente
und einer pulverförmigen Säure als Schäumungskomp-
onente gebildet sein, beispielsweise Zitronensäure. Al-
ternativ oder zusätzlich kann das Schäumungssystem
einen Sauerstoffträger und/oder einen Katalysator um-
fassen. Als Sauerstoffträger der Schäumungskompo-
nente können pulverförmige Peroxide oder Percarbona-
te, insbesondere Natriumpercarbonat dienen. Als Kata-
lysator zur Zersetzung von Percarbonaten kann Braun-
stein MnO2 verwendet werden.
[0043] Als Härterkomponente und/oder Schäumungs-
komponente kann bei dieser Ausführungsform Wasser
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oder Wasserstoffperoxid verwendet werden.
[0044] Zur besseren Durchmischung der reaktiven
Komponenten können grobkörnige Mischelemente, bei-
spielsweise Stahlkugeln, Glaskugeln oder Kies, zusam-
men mit der Mehrkomponentenmasse in den Folienbeu-
tel eingebracht sein. Die Mischelemente können einen
maximalen Durchmesser von 5 mm bis 50 mm, bevor-
zugt von 8 mm bis 40 mm, und/oder ein Gewicht von 2g
bis 30g, bevorzugt 2g bis 20g aufweisen. Diese Größen
und Massen der Mischelemente begünstigen die Bereit-
stellung einer homogenen Mischung, wenn die Masse
durch Schütteln der festen und flüssigen Komponenten
in dem geschlossenen Folienbeutel zur Bildung der härt-
baren Mehrkomponentenmasse gemischt wird.
[0045] Zur Verbesserung der Mischgüte der Mehrkom-
ponentenmasse kann in dem Folienbeutel außerdem ein
Luftvolumen vorgesehen sein. Bevorzugt beträgt das
Luftvolumen von etwa 20 % bis 80 % des Gesamtvolu-
mens des Folienbeutels, weiter bevorzugt von etwa 20
% bis etwa 75 % und besonders bevorzugt von etwa 20
% bis etwa 70 %, vorzugsweise bis zu 65 %, 60 %, 55
%, 50 %, 45 %, 40 %, 35 %, 30% oder 25%.
[0046] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist der
Folienbeutel ein Mehrkammer-Folienbeutel mit wenigs-
tens zwei flüssigkeitsdicht voneinander getrennten Kam-
mern, wobei die erste Kammer mit einer ersten Kompo-
nente der Mehrkomponentenmasse und die weitere
Kammer mit einer weiteren Komponente, beispielsweise
einer Härterkomponente oder Schäumungskomponen-
te, gefüllt ist. Die Kammern können durch ein lösbares
Trennelement getrennt sein das die Kammern in einem
ersten Zustand flüssigkeitsdicht voneinander trennt und
in einem zweiten Zustand eine Strömungsverbindung
zwischen den Kammern bereitstellen kann. Eine der
Kammern weist den Öffnungsabschnitt auf, der mit der
Austrittsöffnung in der Stirnwand des hülsenförmigen
Oberteils in Verbindung steht und zum Austragen der
Mehrkomponentenmasse aus dem Folienbeutel geöff-
net werden kann.
[0047] Das lösbare Trennelement kann als Peelnaht
oder als Klemmelement ausgebildet sein. Die Peelnaht
kann durch Heißsiegeln oder Verschweißen der einan-
der gegenüberliegenden Folienwände des Folienbeutels
in einem Randbereich einer Kammer erfolgen, so dass
diese Kammer von der angrenzenden Kammer des Fo-
lienbeutels flüssigkeitsdicht abgetrennt wird. Durch Aus-
wahl des Folienmaterials und/oder von geeigneten Foli-
enbeschichtungen lässt sich die Reißfestigkeit der Peel-
naht so einstellen, dass durch Druck auf eine der Kam-
mern ein Aufreißen der Peelnaht erfolgt und eine Strö-
mungsverbindung zwischen den Kammern bereitgestellt
wird.
[0048] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform kann das Trennelement als Klemmnaht aus-
gebildet sein. Die Klemmnaht kann nach Art einer Lip-
penverschlusstasche oder Zipperverbindung mit zwei in-
einander eingreifenden Klemmleisten gebildet sein.
Möglich ist auch das Anbringen einer Klemmschiene an

dem Folienbeutel von außen, wobei der Folienbeutel mit
einer Flachseite auf die mit einem Längsschlitz versehe-
ne Klemmschiene aufgelegt und dann mit einem flexiblen
oder stabförmigen Klemmstreifen von der anderen
Flachseite des Folienbeutels aus in den Längsschlitz ein-
gedrückt wird. Dadurch werden die gegenüberliegenden
Folienwände des Folienbeutels zusammengepresst und
es entsteht eine flüssigkeitsdichte Trennung der an den
Klemmverschluss angrenzenden Kammern im Folien-
beutel.
[0049] Die Klemmschiene und/oder der Klemmstreifen
können als lose Teile bereitgestellt werden. Dadurch ist
eine flexible Einteilung der Kammern im Folienbeutel
möglich.
Die Bereitstellung der härtbaren Mehrkomponentenmas-
se in einem Mehrkammer-Folienbeutel ist insbesondere
dann vorteilhaft, wenn ein wiederverwendbares Verpa-
ckungssystem bereitgestellt werden soll.
[0050] Zur Anwendung des Verpackungssystems mit
einem Mehrkammer-Folienbeutel wird das lösbare
Trennelement vom Folienbeutel entfernt, und der Foli-
enbeutel wird anschließend in das zylindrische Gehäuse
eingelegt und dort fixiert. Danach werden die reaktiven
Komponenten der Mehrkomponentenmasse in dem im
Gehäuse fixierten Folienbeutel homogen gemischt.
Wahlweise können die reaktiven Komponenten im Foli-
enbeutel auch bereits außerhalb des zylindrischen Ge-
häuses vorgemischt werden, beispielsweise durch Kne-
ten. Nach der Mischung der reaktiven Komponenten
kann die Masse durch Verdrehen des Folienbeutels aus
dem Öffnungsabschnitt ausgetrieben werden.
[0051] Der Folienbeutel kann als Flachbeutel oder
auch als Schlauchbeutel gebildet sein. Flachbeutel wer-
den üblicherweise durch Aufeinanderlegen zweier
Kunststofffolien und randumlaufendes Verschweißen
der Folien gebildet. Schlauchbeutel entstehen durch
Spritzen der Kunststofffolien aus Runddüsen unter Bil-
dung eines Folienschlauchs und bodenseitiges Ver-
schweißen der Schlauchenden.
[0052] Das erfindungsgemäße Verpackungssystem
kann zum Mischen und/oder zur Verarbeitung einer härt-
baren Mehrkomponentenmasse verwendet werden, ins-
besondere für einen Klebstoff, eine Dichtmasse oder ei-
nen Bauschaum. Bevorzugt ist die Verwendung für ein
anorganisches Mehrkomponenten-Schaumsystem und
weiter bevorzugt für einen Brandschutzschaum.
[0053] Unter bevorzugter Verwendung des erfin-
dungsgemäßen Verpackungssystems kann eine härtba-
re Mehrkomponentenmasse hergestellt und in eine zu
füllende Öffnung appliziert werden. Insbesondere eignet
sich das erfindungsgemäße Verpackungssystem zur
Herstellung eines Ortsschaums aus einem anorgani-
schen Mehrkomponenten-Schaumsystem.
[0054] Gegenstand der Erfindung ist daher auch ein
Verfahren zur Herstellung und Verarbeitung einer härt-
baren Mehrkomponentenmasse, welches die folgenden
Schritte umfasst:
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- Bereitstellen eines Folienbeutels, der mit mindes-
tens einer ersten reaktiven Komponente der Mehr-
komponentenmasse gefüllt ist;

- Wahlweise Zugeben einer weiteren reaktiven Kom-
ponente zu der ersten Komponente in dem Folien-
beutel;

- Fixieren des Folienbeutels in einem zylindrischen
Gehäuse, das ein hülsenförmiges Oberteil und ein
hülsenförmiges Unterteil aufweist, die in Eingriff mit-
einander stehen und gegeneinander bewegt werden
können, so dass der Folienbeutel in dem Gehäuse
verdrillt werden kann;

- Vermischen der reaktiven Komponenten in dem Fo-
lienbeutel unter Bildung der härtbaren Mehrkompo-
nentenmasse, bevorzugt durch Schütteln; und

- Austreiben der härtbaren Mehrkomponentenmasse
durch Verdrehen des Folienbeutels im zylindrischen
Gehäuse.

[0055] Zur Verbesserung der Mischgüte kann die
Mehrkomponentenmasse zusätzliche Mischelemente
enthalten, beispielsweise Stahlkugeln oder Kies. Zusätz-
lich kann ein Luftvolumen im Folienbeutel vorgesehen
sein.
[0056] Zur Herstellung der härtbaren Mehrkomponen-
tenmasse wird die Härterkomponenten und/oder die
Schäumungskomponente bevorzugt durch den Öff-
nungsabschnitt in den Folienbeutel eingefüllt, der bereits
in das zylindrische Gehäuse eingebracht sein kann. Zur
Einstellung der für die Herstellung der Mehrkomponen-
tenmasse benötigten Menge der Härterkomponente
und/oder Schäumungskomponente kann der Folienbeu-
tel und/oder das zylindrische Gehäuse mit einer Markie-
rung versehen sein, so dass eine Dosierung ohne Mess-
instrumente möglich ist. Vorzugsweise ist der Folienbeu-
tel nach dem Einbringen der Härterkomponente
und/oder Schäumungskomponente nicht vollständig ge-
füllt.
[0057] Vor dem Mischen der reaktiven Komponenten
wird der Beutel verschlossen. Das Mischen der Kompo-
nenten erfolgt durch Schütteln des in das zylindrische
Gehäuse eingelegten geschlossenen Folienbeutels.
[0058] Bei Verwendung eines Mehrkammer-Folien-
beutels können die mit den reaktiven Komponenten ge-
füllten Kammern in einem Lagerzustand durch ein Trenn-
element flüssigkeitsdicht voneinander getrennt sein. Zur
Bereitstellung des Folienbeutels wird das Trennelement
geöffnet und eine Strömungsverbindung zwischen den
Kammern hergestellt. Wahlweise können die reaktiven
Komponenten im Folienbeutel vorgemischt werden, bei-
spielsweise durch Kneten.
[0059] Nach der Öffnung des Trennelements wird der
Mehrkammer-Folienbeutel in das zylindrische Gehäuse
eingebracht und an seinen entgegengesetzten Enden im
Gehäuse fixiert. Anschließend können die reaktiven
Komponenten im Folienbeutel unter Bildung der härtba-
ren Mehrkomponentenmasse homogen miteinander ver-
mischt werden, beispielsweise durch Schütteln.

[0060] Nach dem Vermischen der reaktiven Kompo-
nenten wird die Masse durch Verdrehen des Folienbeu-
tels im Gehäuse aus dem Öffnungsabschnitt ausgetra-
gen und in eine zu füllende Öffnung appliziert.
[0061] Durch das Mischen der Komponenten in dem
geschlossenen Folienbeutel kann keine Staubentwick-
lung aus einer pulverförmigen Komponente auftreten.
Ein Kontakt des Anwenders mit reaktiven Komponenten
während des Mischens ist ausgeschlossen, so dass eine
Gesundheitsgefährdung vermieden wird. Schließlich ist
auch keine Reinigung von Mischwerkzeugen und Behäl-
tern nötig, da das Vermischen der Komponenten inner-
halb des Folienbeutels erfolgt.
[0062] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung und
aus den nachfolgenden Zeichnungen, auf die Bezug ge-
nommen wird. In den Zeichnungen zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung des erfin-
dungsgemäßen Verpackungssystems ge-
mäß einer ersten bevorzugten Ausführungs-
form;

Figur 2 eine schematische Darstellung des erfin-
dungsgemäßen Verpackungssystems ge-
mäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform.

[0063] Das in Figur 1 dargestellte Verpackungssystem
10 für eine Mehrkomponentenmasse umfasst ein zylin-
drisches Gehäuse 12 und einen in dem zylindrischen Ge-
häuse 12 aufgenommenen Folienbeutel 14. Der Folien-
beutel 14 enthält wenigstens eine reaktive Komponente
16 der Mehrkomponentenmasse und weist ein erstes En-
de 18 mit einem Öffnungsabschnitt 20 zum Austragen
der Masse und ein dem ersten Ende 18 gegenüberlie-
gendes zweites Ende 22 auf.
[0064] Das zylindrische Gehäuse 12 umfasst ein hül-
senförmiges Oberteil 24 und ein hülsenförmiges Unterteil
26, die in Eingriff miteinander stehen und gegeneinander
bewegt werden können. Bevorzugt können das Oberteil
24 und das Unterteil 26 gegeneinander verdreht
und/oder in Längsrichtung des zylindrischen Gehäuses
12 verschoben werden.
[0065] Das Oberteil 24 umfasst eine zylindrische Sei-
tenwand 28 sowie eine an die Seitenwand 28 angren-
zende Stirnwand 30 mit einer Austrittsöffnung 32 für die
Mehrkomponentenmasse. Die Austrittsöffnung 32 steht
mit dem Öffnungsabschnitt 20 des Folienbeutels 14 in
Verbindung, so dass die Masse nach dem Öffnen des
Folienbeutels 14 am Öffnungsabschnitt 20 über die Aus-
trittsöffnung 32 aus dem Gehäuse 12 austreten kann.
Bevorzugt ist die Austrittsöffnung 32 fluchtend mit dem
Öffnungsabschnitt 20 angeordnet.
[0066] Der Folienbeutel 14 ist mit der Stirnwand 30 des
hülsenförmigen Oberteils 24 durch eine Schweißnaht
oder Klebenaht 34 fest mit der Stirnwand 30 verbunden.
Die Austrittsöffnung 32 ist als ein Schraubverschluss ge-
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bildet, auf den eine Düsenspitze 36 aus Kunststoff auf-
geschraubt ist.
[0067] Gemäß einer alternativen, hier nicht gezeigten
Ausführungsform kann vorgesehen sein, dass der Öff-
nungsabschnitt 20 des Folienbeutels 14 als ein Schraub-
verschluss gebildet ist, der durch die Austrittsöffnung 32
in der Stirnwand 30 des Oberteils 24 hindurchtritt. Die
Fixierung des Folienbeutels 14 an der Stirnwand 30 kann
bei dieser Ausführungsform dadurch erfolgen, dass die
Stirnwand 30 zwischen einem am Öffnungsabschnitt 20
des Folienbeutels 14 vorgesehenen Flansch und einem
an einem auf den Schraubverschluss aufgesetzten De-
ckel oder der Düsenspitze 36 vorgesehenen Flansch 38
eingeklemmt wird.
[0068] Das hülsenförmige Unterteil 26 umfasst eben-
falls eine zylindrische Seitenwand 40, die bei der hier
gezeigten Ausführungsform in das Oberteil 24 eingreift.
Der Außendurchmesser des Unterteils 26 ist kleiner als
der Innendurchmesser des Oberteils 24, damit das Un-
terteil 26 in das Oberteil 24 gesteckt werden kann.
[0069] Des Weiteren umfasst das hülsenförmige Un-
terteil 26 einen an die Seitenwand 40 des Unterteils an-
grenzenden Boden 42, der mit einem Schlitz oder Lang-
loch 44 versehen ist, in welches ein Verschlusselement
eingeklemmt werden kann, das am zweiten Ende 22 des
Folienbeutels 14 vorgesehen ist, so dass der Folienbeu-
tel am Unterteil 26 fixiert ist. Das durch das Langloch 44
im Boden 42 des Unterteils austretende zweite Ende 22
des Folienbeutels kann zusätzlich mit einer Klammer 46
am Boden 42 fixiert werden.
[0070] Der Folienbeutel 14 ist in der Ausführungsform
von Fig. 1 als Schlauchbeutel ausgebildet. Die im Foli-
enbeutel enthaltene reaktive Komponente 16 umfasst ei-
ne anorganische Pulverkomponente, die aus einem hy-
draulisch abbindenden Bindemittel auf Basis von Gips
oder Zementmörtel, sowie den festen Bestandteilen ei-
nes Schäumungssystems wie einem Alkali- oder Erdal-
kalicarbonat und/oder einem Katalysator für das Freiset-
zen von Sauerstoff aus einem Sauerstoffträger wie einer
Peroxidverbindung und einer festen Säure zusammen-
gesetzt sein kann.
[0071] In der Pulverkomponente im Folienbeutel sind
ferner grobkörnige Mischelemente 48 in Form von Stei-
nen oder Kies verteilt. Über der Pulverkomponente be-
findet sich ein Luftvolumen 50, das etwa 50 % des Ge-
samtvolumens des Folienbeutels 14 beträgt. Die als
Mischelemente 48 verwendeten Steine weisen einen
maximalen Durchmesser von 10 mm bis 40 mm und/oder
ein Gewicht von 2g bis 20g auf.
[0072] Zur Herstellung der härtbaren Mehrkomponen-
tenmasse, wie beispielsweise eines Brandschutz-
schaums, wird der Folienbeutel 14 am Öffnungsabschnitt
20 geöffnet, und die im Folienbeutel 14 enthaltene reak-
tive Komponente 16 wird durch die Austrittsöffnung 32
und den Öffnungsabschnitt 20 mit einer weiteren reakti-
ven Komponente versetzt, bevorzugt mit einer Flüssig-
keit wie Wasser oder Wasserstoffperoxid. Die weitere
reaktive Komponente kann in einer separaten Verpa-

ckung (nicht gezeigt) bereitgestellt oder vor Ort zudosiert
werden. Der Öffnungsabschnitt 20 und die Austrittsöff-
nung 32 werden danach wieder verschlossen, beispiels-
weise durch Aufsetzen der Düsenspitze 36.
[0073] Anschließend werden die reaktiven Kompo-
nenten im Folienbeutel 14 homogen miteinander ver-
mischt, beispielsweise durch Schütteln während einer
vorher festgelegten Dauer.
[0074] Nach dem Vermischen der reaktiven Kompo-
nenten wird die Masse durch Drehen des Unterteils 26
über den Öffnungsabschnitt 20, die Austrittsöffnung 32
und die zuvor geöffnete Düsenspitze 36 aus dem Foli-
enbeutel 14 ausgetragen und durch Führen und Halten
der auf die Austrittsöffnung 32 aufgesetzten Düsenspitze
36 direkt in eine zu füllende bauseitige Öffnung einge-
bracht. Dort kann die Masse nachträglich in Form ge-
bracht werden und aushärten.
[0075] Durch das Verdrehen des Unterteils 26 gegen
das Oberteil 24 wird der an seinen Enden 18, 22 im Ge-
häuse 12 fixierte Folienbeutel 14 von seinem zweiten
Ende 22 her verdrillt. Dadurch verkleinert sich das Volu-
men des Folienbeutels 14 und die im Folienbeutel ent-
haltene härtbare Mehrkomponentenmasse wird über
den Öffnungsabschnitt 20 aus dem Folienbeutel 14 ohne
übermäßigen Kraftaufwand ausgepresst. Die durch das
Verdrillen verursachte Verkürzung der Länge des Foli-
enbeutels 14 kann dadurch ausgeglichen werden, dass
sich das hülsenförmige Unterteil 26 weiter in das Oberteil
24 hineinschiebt. Durch das Verdrillen des Folienbeutels
14 wird eine sehr gute Restentleerung erreicht.
[0076] Bei der in Figur 2 gezeigten Ausführungsform
für ein wiederverwendbares Verpackungssystem 10 sind
funktionsgleiche Teile mit den gleichen Bezugszeichen
wie in Fig. 1 versehen. Insoweit wird Bezug auf die obige
Beschreibung genommen.
[0077] Der Folienbeutel 14 ist in der Ausführungsform
von Fig. 2 als ein Flachbeutel mit wenigstens zwei flüs-
sigkeitsdicht voneinander getrennten Kammern 60, 62
gebildet, wobei die erste Kammer 60 mit einer ersten
reaktiven Komponente 16 der Mehrkomponentenmasse,
beispielsweise einer anorganischen Pulverkomponente,
und die weitere Kammer 62 mit einer weiteren Kompo-
nente 64, beispielsweise einer Härterkomponente oder
Schäumungskomponente, gefüllt ist, die in einer Flüssig-
keit dispergiert sein kann. Die Kammern 60, 62 werden
von einer randumlaufenden Schweißnaht und einem
Trennelement 66, hier als Klemmschiene mit Klemmleis-
te dargestellt, begrenzt. Zur flüssigkeitsdichten Tren-
nung der Kammern 60, 62 wird die Klemmschiene auf
eine Flachseite des Folienbeutels aufgelegt und dann
der Klemmstreifen von der anderen Flachseite des Foli-
enbeutels aus einen in der Klemmschiene gebildeten
Längsschlitz eingedrückt. Dadurch werden die einander
gegenüberliegenden Folienwände des Folienbeutels 14
im Lagerzustand zusammengepresst.
[0078] Die zweite Kammer 62 weist den Öffnungsab-
schnitt 20 auf, der hier als Schraubverschluss mit aufge-
setzter Düsenspitze 36 gezeigt ist. Der Folienbeutel 14
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ist getrennt von dem zylindrischen Gehäuse 12 bereit-
gestellt.
[0079] Das Oberteil 24 und das Unterteil 26 des zylin-
drischen Gehäuses weisen in ihren Seitenwänden je-
weils einen in Längsrichtung durchgehenden Schlitz 70,
72 auf, durch den der Folienbeutel 14 in das zylindrische
Gehäuse 12 eingelegt werden kann. Die Stirnwand 30
des hülsenförmigen Oberteils 24 kann einen von der Aus-
trittsöffnung 32 in der Mitte der Stirnwand 30 bis zum
Außenumfang verlaufenden Schlitz 74 zur Aufnahme
des Öffnungsabschnitts 20 aufweisen, der mit dem im
Oberteil 24 der Seitenwand vorgesehenen Längsschlitz
70 verbunden ist. Die Austrittsöffnung 32 kann eine läng-
lich gestreckte oder abgekantete Form aufweisen, so
dass der Offnungsabschnitt 20 verdrehsicher in der Aus-
trittsöffnung aufgenommen und fixiert werden kann.
[0080] Das hülsenförmige Unterteil 26 umfasst einen
Boden 42 mit einem Schlitz oder Langloch 76 zur Auf-
nahme und Fixierung des zweiten, dem Öffnungsab-
schnitt 20 entgegengesetzten Endes 22 des Folienbeu-
tels, beispielsweise durch Einklemmen des Folienbeu-
tels 14 im Langloch 76 oder durch Befestigung mit einer
Klammer. Dadurch kann der Folienbeutel 14 verdrehbar
in dem zylindrischen Gehäuse fixiert werden.
[0081] Zur Verarbeitung der Mehrkomponentenmasse
wird das Trennelement 66 vom Folienbeutel 14 gelöst
und eine Strömungsverbindung zwischen den Kammern
60, 62 hergestellt. Wahlweise können die reaktiven Kom-
ponenten 16, 64 im Folienbeutel vorgemischt werden,
beispielsweise durch Kneten.
[0082] Nach der Öffnung des Trennelements 66 wird
der Folienbeutel 14 in das zylindrische Gehäuse 12 ein-
gebracht. Der Öffnungsabschnitt 20 wird über den Schlitz
74 in die Austrittsöffnung 32 geführt, die in der Stirnwand
30 des Oberteils 24 vorgesehenen ist, und dort drehsi-
cher fixiert. Das entgegengesetzte Ende 22 des Folien-
beutels 14 wird in den am Boden 42 des Unterteils vor-
gesehenen Langloch 76 eingeklemmt. Anschließend
können die reaktiven Komponenten 16, 64 im Folienbeu-
tel 14 unter Bildung der härtbaren Mehrkomponenten-
masse homogen miteinander vermischt werden, bei-
spielsweise durch mehrmaliges Schütteln. Nach dem
Vermischen der reaktiven Komponenten 16, 64 wird die
Masse durch Verdrehen des Unterteils 26 gegen das
Oberteil 24 und Verdrillen des Folienbeutels 14 im Ge-
häuse 12 aus dem Öffnungsabschnitt 20 ausgetrieben
und in eine zu füllende Öffnung appliziert. Eine Verkür-
zung des Folienbeutels 14 in Folge der Verdrillung wird
dadurch ausgeglichen, dass sich das Unterteil 26 in das
Oberteil 24 hineinschiebt.

Patentansprüche

1. Verpackungssystem (10) für eine Mehrkomponen-
tenmasse mit einem zylindrischen Gehäuse (12) und
einem in dem zylindrischen Gehäuse (12) aufge-
nommenen Folienbeutel (14),

wobei der Folienbeutel (14) ein erstes Ende (18) mit
einem Öffnungsabschnitt (20) zum Austragen der
Mehrkomponentenmasse und ein dem ersten Ende
entgegengesetztes zweites Ende (22) aufweist,
wobei das zylindrische Gehäuse (12) ein hülsenför-
miges Oberteil (24) und ein hülsenförmiges Unterteil
(26) aufweist, die in Eingriff miteinander stehen und
gegeneinander bewegt werden können;
wobei das Oberteil (24) eine Stirnwand (30) mit einer
Austrittsöffnung (32) für die Mehrkomponentenmas-
se und einem Mittel (34; 74) zur Fixierung des ersten
Endes (18) des Folienbeutels (14) umfasst, so dass
der Öffnungsabschnitt (20) mit der Austrittsöffnung
(32) in Verbindung steht,
und wobei das Unterteil (26) ein Mittel (44, 46; 76)
zur Fixierung des zweiten Endes (22) des Folien-
beutels (14) umfasst, so dass der Folienbeutel (14)
im zylindrischen Gehäuse (12) verdrehbar ist.

2. Verpackungssystem nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das hülsenförmige Oberteil
(24) und das hülsenförmige Unterteil (26) jeweils ei-
ne zylindrische Seitenwand (28, 40) aufweisen, wo-
bei der Außendurchmesser des Oberteils (24) oder
des Unterteils (26) kleiner ist als der Innendurchmes-
ser des jeweils korrespondierenden Oberteils (24)
oder Unterteils (26) des zylindrischen Gehäuses
(12), bevorzugt, dass das Unterteil (26) gegenüber
dem Oberteil (24) drehbar ist.

3. Verpackungssystem nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Außendurchmesser des
Unterteils (26) kleiner ist als der Innendurchmesser
des Oberteils (24) und das Unterteil (26) in das Ober-
teil (24) eingreift.

4. Verpackungssystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Austrittsöffnung (32) fluchtend mit dem Öff-
nungsabschnitt (20) angeordnet ist.

5. Verpackungssystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Mittel (34) zur Fixierung des ersten Endes (18)
des Folienbeutels eine Schweißnaht oder eine Kle-
benaht umfasst.

6. Verpackungssystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Austrittsöffnung (32) eine Steck- oder Schraub-
verbindung für einen Verschlussdeckel, Stopfen
und/oder eine Verlängerung aufweist, insbesondere
eine Düsenspitze (36) aus Kunststoff.

7. Verpackungssystem nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Folien-
beutel (14) und das hülsenförmige Oberteil (24) oder
das zylindrische Gehäuse (12) getrennt voneinander
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vorliegen.

8. Verpackungssystem nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Öffnungsabschnitt (20) des
Folienbeutels eine Verlängerung aus einem steifen
Material umfasst, bevorzugt eine konisch oder spitz
zulaufende Düsenspitze (36) aus Kunststoff, eine
Kunststofftülle oder einen Schraubverschluss.

9. Verpackungssystem nach Anspruch 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Öffnungsab-
schnitt (20) kraftschlüssig und/oder formschlüssig
an der Stirnwand (30) des hülsenförmigen Oberteils
(24) fixiert werden kann.

10. Verpackungssystem nach einem der Ansprüche 7
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Folien-
beutel (14) ein Mehrkammer-Folienbeutel mit we-
nigstens zwei flüssigkeitsdicht voneinander getrenn-
ten Kammern (60, 62) ist, wobei die erste Kammer
(60) mit einer ersten Komponente (16) der Mehrkom-
ponentenmasse und die zweite Kammer (62) mit ei-
ner weiteren Komponente (64) der Mehrkomponen-
tenmasse gefüllt ist, und wobei ein lösbares Trenn-
element (66) vorgesehen ist, das die Kammern (60,
62) in einem ersten Zustand flüssigkeitsdicht von-
einander trennt und in einem zweiten Zustand eine
Strömungsverbindung zwischen den Kammern be-
reitstellen kann.

11. Verpackungssystem nach einem der Ansprüche 7
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Ober-
teil (24) und das Unterteil (26) des zylindrischen Ge-
häuses (12) jeweils einen in Längsrichtung durch-
gehenden Schlitz (70, 72) zum Einbringen des Foli-
enbeutels (14) das zylindrische Gehäuse (12) auf-
weist.

12. Verpackungssystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das hülsenförmige Unterteil (26) einen Boden (42)
umfasst und dass das Mittel (44, 46; 74) zur Fixie-
rung des zweiten Endes (22) des Folienbeutels (14)
am Unterteil (26) ein in den Boden (42) eingebrach-
tes Langloch (44; 74), einen Schlitz oder eine Kerbe
umfasst.

13. Verpackungssystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das hülsenförmige Unterteil (26) eine zylindrische
Seitenwand (40) umfasst und das Mittel zur Fixie-
rung des zweiten Endes (22) des Folienbeutels (14)
gegenüber der zylindrischen Seitenwand (40) des
Unterteils drehbar angeordnet ist.

14. Verpackungssystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Folienbeutel (14) ein oder mehrere Mischele-

mente (48) enthält, bevorzugt Stahlkugeln, Glasku-
geln oder Kies.

15. Verpackungssystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im
Folienbeutel (14) ein Luftvolumen (50) vorgesehen
ist, bevorzugt ein Luftvolumen von etwa 20 % bis 80
% des Gesamtvolumens des Folienbeutels.

16. Verfahren zur Herstellung und Verarbeitung einer
härtbaren Mehrkomponentenmasse, welches die
folgenden Schritte umfasst:

- Bereitstellen eines Folienbeutels (14), der mit
mindestens einer ersten reaktiven Komponente
(16) der Mehrkomponentenmasse gefüllt ist;
- Wahlweise Zugeben einer weiteren reaktiven
Komponente (64) zu der ersten Komponente in
dem Folienbeutel;
- Fixieren des Folienbeutels (14) in einem zylin-
drischen Gehäuse (12), das ein hülsenförmiges
Oberteil (24) und ein hülsenförmiges Unterteil
(26) aufweist, die in Eingriff miteinander stehen
und gegeneinander bewegt werden können, so
dass der Folienbeutel (14) in dem Gehäuse ver-
dickt werden kann;
- Vermischen der reaktiven Komponenten (16,
64) in dem Folienbeutel unter Bildung der härt-
baren Mehrkomponentenmasse; und
- Austreiben der härtbaren Mehrkomponenten-
masse durch Verdrehen des Folienbeutels (14)
im zylindrischen Gehäuse.

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die die reaktiven Komponenten (16,
64) der Mehrkomponentenmasse im Folienbeutel
(14) außerhalb des zylindrischen Gehäuses (12)
vorgemischt werden, beispielsweise durch Kneten.

18. Verwendung des Verpackungssystems (10) gemäß
einem der Ansprüche 1 bis 15 zum Mischen
und/oder zur Verarbeitung einer härtbaren Mehr-
komponentenmasse, bevorzugt eines anorgani-
schen Mehrkomponenten-Schaumsystems, weiter
bevorzugt eines Brandschutzschaums.
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